Stellungnahme der Staatskanzlei zur GEZ

"Die Staatskanzlei teilte zum Thema "Saisonale Abmeldung von Rundfunkempfangsgeräten im Beherbergungsgewerbe" am 2.8.2007 offiziell folgendes mit: 
 

Bis Ende 2006 gewährten die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Beherbergungsbetrieben die Möglichkeit, ihre Rundfunkgeräte saisonal abzumelden, sofern sichergestellt war, dass im fraglichen Zeitraum keine Zimmer vermietet wurden (z.B. durch Eintragung im Gästeverzeichnis). Ende November 2006 haben sich die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten darauf verständigt, zum 1. Januar 2007 die saisonale Abmeldung nicht mehr zu akzeptieren.
Zur Begründung verweisen sie auf das sog. Hotelprivileg des § 5 Abs. 2 Rundfunkgebührenstaatsvertrag. Danach ist für Zweitgeräte in Betrieben mit bis zu 50 Zimmern ein 50-prozentiger, in Betrieben mit mehr als 50 Zimmern ein 25-prozentiger Abschlag von der regulären Gebühr vorgesehen. Grund für das Hotelprivileg ist die pauschale Berücksichtigung der schwankenden Auslastung für Beherbergungsbetriebe im Laufe eines Jahres. Nach Ansicht der Rundfunkanstalten würde die saisonale Abmeldung die schwankende Auslastung ein zweites Mal berücksichtigen und sei daher nicht mit § 5 Abs. 2 Rundfunkgebührenstaatsvertrag vereinbar.
Nach Auffassung der Bayerischen Staatskanzlei ist die Auslegung des § 5 Abs. 2 Rundfunkgebührenstaatsvertrag durch die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zwar rechtlich vertretbar, aber nicht zwingend. Die Haltung der Rundfunkanstalten ist jedenfalls dort nicht akzeptabel, wo die saisonale Stilllegung zuverlässig und ohne erheblichen Verwaltungsmehraufwand nachweisbar ist. Die generelle Privilegierung der Hotels im Gegensatz zu anderen Unternehmen einerseits und der klare Nachweis, dass ein Gerät nicht zum Empfang bereit gehalten wird, andererseits sind zwei unterschiedliche Tatbestände. 
Die Arbeitsgemeinschaft Rundfunkgebühr der Rundfunkreferenten hat sich am 21. Juni 2007 mit diesem Thema befasst. Bayern setzte sich dafür ein, an der Praxis der saisonalen Abmeldung festzuhalten. 
Bayern wird ferner beantragen, die Thematik auf die Tagesordnung der nächsten Rundfunkkommission zu setzen. Vorrangig soll nach Möglichkeit erreicht werden, dass die Rundfunkanstalten freiwillig zu der Praxis der saisonalen Abmeldung zurückkehren. Sollte dies nicht zu erreichen sein, wird sich Bayern für eine Klarstellung im Rahmen des Rundfunkgebührenstaatsvertrags einsetzen.
Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass eine Änderung des Rundfunkgebührenstaatsvertrags der Zustimmung der anderen Länder bedarf; es gilt das Einstimmigkeitsprinzip. Es wird schwierig werden, in dieser Frage ein einstimmiges Ländervotum zu erreichen. Denn die Länder diskutieren derzeit im Auftrag der Ministerpräsidentenkonferenz vom Oktober 2006 alternative Finanzierungsmodelle für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die sich vom Gerätebezug lösen. Sollten die Länder sich auf eine Gesamtreform der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks verständigen, wird sich Bayern im Rahmen dieser Reform für die Belange der Beherbergungsbetriebe einsetzen."
